
Regelungsverzeichnis 

für das Straßenbauvorhaben 

Neubau eines Radweges im Zuge der K 30 zwischen der Kreisgrenze und der B 69 

Unterlage: 11 

Datum: November 2022 

Lfd. 

Nr. 
Bau-km 

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger 

b) künftiger 

Eigentümer (E)  

oder Unterhaltungspflichtiger 

(U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 
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1 0+000 bis 
2+015 

Radweg K 30 
 
 
 
 

a) – 
b) Landkreis Diepholz 
 

Neubau eines 2,50m breiten Zweiwegrichtungsradweges an der 
Südseite der K 30 von Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+950 
 
Befestigung nach RStO 2012 
 
Die Kosten für die Herstellung des Weges trägt der Landkreis 
Diepholz. 

2 0+000 bis 
2+023 

Zufahrten und Einmündungen a) und b) wie bisher  Betroffene Zufahrten und Einmündungen werden in Lage und Hö-
he angepasst oder neu hergestellt. 
 
Die Kosten trägt der Landkreis Diepholz, soweit keine anderen 
Regelungen anzuwenden sind. 

3 0+000 bis 
2+023 

Leitungen a) und b) wie bisher  Im Baufeld liegende Leitungen aller Art (Versorgungsleitungen, 
Kanalisation, Dränungen u. ä.) hat der Leitungseigentümer im Be-
nehmen mit dem Träger der Straßenbaulast im notwendigen Maß 
zu ändern, sofern dies zur Durchführung der Bauarbeiten erforder-
lich ist. 
 
Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Verträ-
gen bzw. gesetzlichen Regelungen. Für Telekommunikationslei-
tungen gilt das Telekommunikationsgesetz in der letztgültigen Fas-
sung. 

4 0+890 bis 
0+955 

Pflasterrinne a) – 
b) Landkreis Diepholz 
 

Eine 0,35m breite Bordrinne wird zwischen Hochbord und Fahr-
bahn angelegt. 
 
Die Kosten trägt der Landkreis Diepholz. 

5 0+000 bis 
2+023 

Versickerungsgräben und  
-mulden 

a) – 
b) Landkreis Diepholz 
 

Zur Straßenentwässerung werden Versickerungsgräben und -
mulden hergestellt und mit 20cm Mutterboden angedeckt. 
 
Die Kosten trägt der Landkreis Diepholz. 
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6 0+883 Rohrdurchlass DN 1000 a) und b) wie bisher  Der vorhandene Rohrdurchlass DN 1000 bleibt unverändert beste-
hen. 

7 0+020 bis 
0+868 

Reptilienleiteinrichtung a) – 
b) Landkreis Diepholz 
 

Installation von Leiteinrichtungen beidseitig der K 30. 
 
Die Kosten trägt der Landkreis Diepholz. 

8 0+110 
0+730 
 

Herpetodukte a) – 
b) Landkreis Diepholz 
 

Installation von zwei Querungshilfen (Herpetodukte). 
 
Die Kosten trägt der Landkreis Diepholz. 

9 0+020 bis 
0+760 

Stopprinnen a) – 
b) Landkreis Diepholz 
 

Betroffene Einmündungen werden mit Stopprinnen ausgestattet. 
 
Die Kosten trägt der Landkreis Diepholz. 

 


